
Antrag auf Änderungen eines Studiengangs

Ausgefüllt  als  elektronisches  Dokument  per  E-Mail  an  das  Qualitätsmanagement-Team
(qm@nbs.de), zur Weiterleitung an die Hochschulleitung.

Hinweis: Änderungen in den Ordnungen müssen den Gremienweg durchlaufen und benötigen deshalb
bis zu einem Jahr Vorlaufzeit.

Titel des Studiengangs

Initiator:in für die Änderung

Welchen Änderungsvorschlag haben Sie?

Warum ist diese Änderung erforderlich?
(Bei wesentlichen Änderungen bitte die 
zusätzlichen Hinweise auf folgenden Seiten 
beachten und ggf. Begründung weiter 
ausführen.)

Geht die Änderung auf eine Auflage oder 
Empfehlung aus einer Akkreditierungs-
entscheidung zurück?

Ab wann soll die Änderung gelten?

_____________________ ___________________________________
Ort, Datum Unterschrift Studiengangleitung

mailto:qm@nbs.de


Informationen zu wesentlichen Änderungen

Unter eine wesentliche Änderung fällt:

1. Wesentliche inhaltliche Änderung, z. B.
– Austausch eines Moduls, Streichung/Ergänzung Studienschwerpunkt (hier nicht 

gemeint: Studienrichtung!) aufgrund neuer Erkenntnisse aus künstlerischer, 
wissenschaftlicher und/oder beruflicher Praxis. 
(Bitte denken Sie auch an die Aktualisierung der mit der inhaltlichen Änderung 
verbundenen Qualifikationsziele des Studiengangs.)

2. Änderung der Studiengangbezeichnung

3. (Wesentliche) Änderung des Curriculums, z. B.
– Semesterwochenstundenzahlen
– Regelstudienzeiten
– ECTS-Punkte zur Erlangung des Abschlussgrads
– Umstellung von Voll- auf Teilzeitstudium
– neue Vertiefungsrichtungen
– andere Anteile von Pflicht-/Profilbereich

4. Änderung in der Ausgestaltung der Zugangs- bzw. Zulassungsvoraussetzungen, z. B.
– geforderter Hochschulabschluss
– Sprachnachweis

5. Änderung des Abschlussgrads

Das QM-Team* entscheidet,  ob die eingereichte Änderung wesentlich ist  oder nicht.  Eine
wesentliche  Änderung  kann  nicht  einfach  umgesetzt  werden,  sondern  muss  über  eine
Gutachter:innen-Gruppe an das Rektorat gegeben und dort entschieden werden.

*  Bei  reglementierten  Studiengängen  muss  die  aufsichtsführende  Behörde  bei  der
Entscheidung eingebunden werden.
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